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§ 83 Stmk. L-DBR Auswirkungen der
Dienstbeurteilung

 Stmk. L-DBR - Dienst- und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

Bei einer nicht entsprechenden Dienstbeurteilung ist der/die Bedienstete schriftlich zu ermahnen und auf die

möglichen Rechtsfolgen einer zweiten negativen Beurteilung zu belehren. Für das dem negativ beurteilten Jahr

folgenden Kalenderjahr ist der/die Bedienstete abermals zu beurteilen. § 80 Abs. 5 ist nicht anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2003 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_l-dbr/paragraf/80
file:///

	§ 83 Stmk. L-DBR Auswirkungen der Dienstbeurteilung
	Stmk. L-DBR - Dienst- und Besoldungsrecht der Bediensteten des Landes Steiermark


